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§ 12 ZustG Zustellung ausländischer
Dokumente im Inland

 ZustG - Zustellgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2023

1. (1)Zustellungen von Dokumenten ausländischer Behörden im Inland sind nach den bestehenden internationalen

Vereinbarungen, mangels solcher nach diesem Bundesgesetz vorzunehmen. Einem Ersuchen um Einhaltung

einer bestimmten davon abweichenden Vorgangsweise kann jedoch entsprochen werden, wenn eine solche

Zustellung mit den Grundwertungen der österreichischen Rechtsordnung vereinbar ist.

2. (2)Die Zustellung eines ausländischen, fremdsprachigen Dokuments, dem keine, im gerichtlichen Verfahren keine

beglaubigte, deutschsprachige Übersetzung angeschlossen ist, ist nur zulässig, wenn der Empfänger zu dessen

Annahme bereit ist; dies ist anzunehmen, wenn er nicht binnen drei Tagen gegenüber der Behörde, die das

Dokument zugestellt hat, erklärt, daß er zur Annahme nicht bereit ist; diese Frist beginnt mit der Zustellung zu

laufen und kann nicht verlängert werden.

3. (3)Ist die Erklärung gemäß Abs. 2 verspätet oder unzulässig, so ist sie zurückzuweisen; sonst hat die Behörde zu

beurkunden, daß die Zustellung des fremdsprachigen Dokuments mangels Annahmebereitschaft des Empfängers

als nicht bewirkt anzusehen ist.

4. (4)Für die Zustellung von Dokumenten ausländischer Behörden in Verwaltungssachen gelten, falls in

Staatsverträgen nicht anderes bestimmt ist, außerdem die folgenden Bestimmungen:

1. 1.Dokumente werden nur zugestellt, wenn gewährleistet ist, dass auch der ersuchende Staat einem

gleichartigen österreichischen Ersuchen entsprechen würde. Das Vorliegen von Gegenseitigkeit kann durch

Staatsverträge, die nicht unter Art. 50 B-VG fallen, festgestellt werden.

2. 2.Im Übrigen sind das Europäische Übereinkommen über die Zustellung von Schriftstücken in

Verwaltungssachen im Ausland, BGBl. Nr. 67/1983, und die von der Republik Österreich gemäß diesem

Abkommen abgegebenen Erklärungen sinngemäß anzuwenden.
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